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Einleitung 

Das bayerische Programm zur Stärkung des Weinbaues verfolgt die Zielsetzung, die 

bayerischen Weinbaugebiete durch die Festigung und den Ausbau der Strukturen sowie 

die Förderung der Weinqualität auf die Zeit nach dem Ende der europaweiten Anbaube­

schränkungen vorzubereiten. Dies soll erreicht werden durch 

Bündelung in der Verarbeitung und Vermarktung, 

Etablierung von qualitätsverbessernden Systemen in der Kellerwirtschaft, 

Umsetzung von Innovationen in Kellerwirtschaft und Vermarktung, 

Absatzförderung auf Drittlandsmärkten und 

Rationalisierung der Rebflächenbewirtschaftung und Sortenanpassung. 

Die Stärkung der Wettbewerbsfahigkcit der bayerischen Weinbaubetriebe erfolgt nicht 

nur in Hinblick auf den internationalen, sondern auch auf den zukünftig möglichen in­

nerbayerischen Wettbewerb. 

Neben der Unterstützung der Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen in 

Weinbaubetrieben liegt der Schwerpunkt des Programms in der Struktur- und Quali­

tätsverbesserung durch Investitionsförderung bei Kellereien und direktabsetzenden 

Weinbaubetrieben. Weiterer Schwerpunkt ist die Förderung der Etablierung von Inno­

vationen in der Verarbeitung und Vermarktung. Darüber hinaus werden Maßnahmen 

der Absatzförderung von Organisationen, Betrieben und Wirtschaftsbeteiligten auf 

Drittlandsmärkten unterstützt. 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 55512008 der Kommission vom 27. Juni 2008 mit Durchfüh­

rungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 

2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften 

für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) 

i. d. jeweils geltenden Fassung. 

Verordnung (EG) Nr. 123412007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemein­

same Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften rür bestimmte land­

wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) i. d. jeweils gel­

tenden Fassung. 

Nationales Stiitzungsprogramm der Bundesrepublik Deutschland gemäß der Ver­

ordnung (EG) Nr. 47912008 über die gemeinsame Marktorganisation rür Wein i. d.je­

weils geltenden Fassung 

Weingesetz vom 1. September 1994 (WeinG 1994) i. d. jeweils geltenden Fassung. 

Weinverordnung vom 1. September 1995 (WeinV) i. d. jeweils geltenden Fassung. 

Verordnung zur Ausführung weinrechtlicher Vorschriften (BayWeinRA V) vom 

31. August 1995 i. d.jeweils geltenden Fassung. 
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A. Stützungsmaßnahme gemäß Art. 103q der VO (EG) Nr. 123412007 

"Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen" 

I. Zweck der Unterstützung 

Die Maßnahmen flir die Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen 

zielen darauf ab, die Wettbewerbsfahigkeit der Weinerzeuger zu verbessern. 

2. Antragsberechtigung 

Antragsberechtigt sind die Nutzungsberechtigten der mit Keltertrauben be­

stockten Flächen, sofern diese in der Weinbaukartei erfasst sind. 

Anträgen von Mitgliedern von Erzeugerzusammenschlüssen ist im Falle ei­

ner Sortenumstellung eine Stellungnahme des Erzeugerzusammenschlusses 

beizufügen. 

3. Gegenstand der Unterstützung 

Maßnahmen, die der Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit der bayeri­

schen Weinerzeuger dienen. Hierzu gehören: 

- Die Sortenumstellung, auch durch Umveredelung von einer zugelassenen 

Keltertraubensorte in eine andere, 

- die Erweiterung des Zeilenabstands um mindestens 10 cm oder die Ver­

ringerung des Zeilenabstands um mindestens 20 cm. Die Mindestbreite 

nach Abschluss der Maßnahme beträgt in Direktzuglagen 1,80 m, in Steil­

lagen (mindestens 40 v.H. Hangneigung) 1,60 m. Im Zweifelsfall (un­

scharfes Luftbild) kann die Zeilenbreite vor der Rodung durch Inaugen­

scheinnahme überprüft werden, 

- die Beschaffung und feste Installation von Tropfbewässerungsanlagen und 

- der Aufbau von Mauern/Treppen im Zuge der Umstrukturierung von 

Steil- und Terrassenanlagen. 

Eine Rebfläche im Sinne dieser Durchflihrungsbestimmungen umfasst min­

destens 2.000 Rebstöcke/ha und hat eine Zeilenbreite, die 3,50 m nicht über­

schreitet. 
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4. Ausschluss von der Unterstützung 

Von einer Unterstützung ausgeschlossen sind: 

- die Wiederbepflanzung einer Rebfläche mit derselben Ertragsrebsorte 

nach der gleichen Anbautechnik, 

- Rebflächen, die in ein Verfahren der Weinbergflurbereinigung einbezogen 

sind, 

- Sortenumstellungen von Mitgliedern von Erzeugerzusammensehlüssen, 

sofern eine positive Stellungnahme des Erzeugerzusammensehlusses zur 

geplanten Sortenumstellung nicht vorgelegt wird, 

Maßnahmen mit einer Gesamtfläche, die kleiner als 5 Ar ist., 

- Maßnahmen die eine Unterstützung von unter 100 € erfordern (Bagatell­

grenze) und 

- Für Rebflächen, für die eine Förderung nach Kulap-A-Programm gewährt 

wird, ist während des bewilligten Verpflichtungszeitraumes grundsätzlich 

keine Förderung der Umstrukturierung zulässig. Es ist daher zu prüfen, ob 

für die beantragte Fläche zum Zeitpunkt der Auszahlung der Umstruktu­

rierung eine Verpflichtung nach Kulap A besteht. Eine Kulap A - Förde­

rung der Mulchsaat oder Winterbegrünung muss im Jahr der Auszahlung 

der Umstrukturierung ausgeschlossen sein. Die Maßnahmen 

Umveredelung oder Beschaffung und feste Installation von Tropfbewässe­

rungsanlagen sind parallel zu Kulap A-Maßnahmen f6rderfahig. 

5. Art und Umfang der Unterstützung 

Die Unterstützung wird als Prämie (Festbetragsfinanzierung) gewährt. Die 

Höhe der Unterstützung hängt von den im jeweiligen Haushaltsjahr von der 

EU-Kommission bereitgestellten finanziellen Mitteln und vom Umfang der 

gestellten Anträge (Fläche) ab. Die nachfolgend genannten Prämien sind 

Höchstbeträge, die in einzelnen Jahren zur Anpassung an die jeweilige Fi­

nanzlage prozentual gekürzt werden können. 

Die Prämie beträgt 

für die Sortenumstellung durch Rodung und Neuanpflanzung mit Neuer­

richtung des Drahtrahmens auch bei Unterlagenumstellung 

~ 6.390 €/ha in Direktzuglagen 
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~ 8.690 €/ha in Steil- und Terrassenlagen, Seilzuglagen (ab 40 % Hang­

neigung), 

~ erfolgt die Sortenumstellung (UnterlagenumsteIlung) ohne Entfernung 

des bestehenden Drahtrahmens, werden die Fördersätze um 2/3 der je­

weiligen Prämie gekürzt; 

- für die SortenumsteIlung durch Umvcredelung mit Erhalt des Drahtrah­

mens 1.000 €/ha, 

- fur die Erweiterung oder Verringerung des Zeilenabstandes 

~ 6.390 €/ha in Direktzuglagen 

~ 8.690 €/ha in Steil- und Terrassenlagen, Seilzuglagen (ab 40 % Hang­

neigung), 

- fur die Beschaffung und feste Installation von Tropfbewässerungsanlagen 

~ 2.000 €/ha in Direktzuglagen 

~ 3.200 €/ha in Steil- und Terrassenlagen, Seilzuglagen (ab 40 % Hang-

neigung), 

für den Aufbau von Mauern/Treppen im Zuge der Umstrukturierung von 

Steil- und Terrassenanlagen 100 €/m2 Mauerfläche bzw. laufenden Meter 

Treppe. 

6. Sonstige Bestimmungen 

6.1 Die Unterstützung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der von der EU­

Kommission bereitgestellten finanziellen Mittel. Es gelten die Bestimmun­

gen der Verordnung (EG) Nr. 555/2008 der Kommission vom 27. Juni 2008 

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des 

Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Ag­

rarmärkte und mit Sondervorschriften ftir bestimmte landwirtschaftliche Er­

zeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) i. d. i. d.jeweils gelten­

den Fassung. 

6.2 Unterstützung wird nur gewährt, wenn mit der Maßnahme nicht vor der Be­

willigung des Antrages oder vor der Zustimmung zum vorzeitigen Beginn 

begonnen wurde. Im Falle einer Maßnahme, die eine Rodung voraussetzten, 

gilt die Rodung als Maßnahmenbeginn. 
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6.3 Die unter Nr. 5 aufgeführten Maßnahmen können innerhalb von funf Jahren 

nur einmal auf derselben Fläche beantragt werden. 

6.4 Der Antragsteller hat die Antragsunterlagen, insbesondere die entsprechen­

den Belege, für die Dauer von zehn Jahren nach Abschluss der Maßnahme 

aufzubewahren und für eine eventuelle Prüfung durch die Bayerische Lan­

des anstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), des Bayerische Staatsminis­

teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten oder Organe der Europä­

ischen Gemeinschaften bereitzuhalten. 

6.5 Die Unterstützung kann nur ausbezahlt werden, wenn die Maßnahme abge­

schlossen ist. 

Die Maßnahmen sind spätestens im 5. Jahr nach AntragsteIlung abzuschlie­

ßen. 

Die Maßnahme gilt als abgeschlossen, wenn 

im Falle der Sortenumstellung durch Rodung und Neuanpflanzung sowie 

bei der Änderung der Zeilenbreite alle Pfropfreben gepflanzt sind, 

im Falle der Sortenumstellung durch Umveredelung alle Reben 

umveredelt sind, 

- im Falle der Beschaffung und festen Installation von Tropfbewässerungs­

anlagen die Installation abgeschlossen und 

- im Falle des Aufbaus von Mauern im Zuge der Umstrukturierung von 

Terrassenanlagen alle Pfropfreben gepflanzt und der Bau der Mauern 

bzw. Treppen durchgeführt wurde. 

6.6 Unmittelbar nach Abschluss der Maßnahme muss eine Meldung mittels des 

daflir vorgesehenen Formblattes an die L WG erfolgen, damit von dort aus 

die notwendige Vor-Ort-Kontrolle veranlasst werden kann. Dieser Meldung 

ist gleichzeitig eine Kopie der Verwendungsnachweise (Rechnungen und 

Belege flir in Ansprueh genommene Lieferungen oder Leistungen) beizufu­

gen, aus denen, sofern bezogen, auch die Anzahl der bezogenen Reben, die 

Sorte und das Lieferdatum ersichtlich sind. Bei Sortenumstellung sind zu­

sätzlich die Etiketten der verwendeten Pflanzgutbündel vorzulegen. 
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6.7 Es ist nur die zum Abschluss der Maßnahme tatsächlich bepflanzte 

Rebfläche förderfahig. Diese definiert sich durch den äußeren Umfang der 

Rebstöcke zuzüglich eines Puffers, dessen Breite der halben Entfernung zwi­

schen den Rebzeilen entspricht und der Messgerätetoleranz l
, die nicht mehr 

als 0,75 m betragen darf. 

6.8 Die Maßnahme ist spätestens im flinften Jahr nach der AntragsteIlung abzu­

schließen. 

6.9 Die Priorisierung der Anträge erfolgt nach dem Eingangsdatum. 

6.10 Wird die Maßnahme nicht wie beantragt oder wie in einem begründeten Än­

derungsantrag beschrieben durchgeflihrt, kann die Unterstützung nicht ge­

währt werden. Werden jedoch mehr als 80 % dieser Maßnahme innerhalb 

der Fristen durchgeflihrt, ist der Auszahlungsbetrag um den doppelten Betrag 

der Differenz zu der Beihilfe zu kürzen, die flir den Abschluss aller beantrag­

ten Pflanzmaßnahmen gewährt worden wäre. Eine Abweichung von bis zu 

5 % dieser Maßnahme wird nicht sanktioniert. 

6.11 Stellt sich bei der späteren Verifizierung der Sorte (Sortenumstellung) her­

aus, dass eine Sorte, im Gegensatz zu den Angaben im Antrag und eventuel­

len Änderungsanträgen, gepflanzt wurde, so wird die ausbezahlte Prämie 

vollständig zurückgefordert. 

6.12 Im Rahmen der Sortenumstellung durch Umveredelung müssen im dritten 

Jahr nach der Umveredelung 90 % der Veredelungen erfolgreich angewach­

sen sein, ansonsten erfolgt eine anteilige Rückforderung der Unterstützung. 

6.13 Die Aufhebung (Rücknahme oder Widerruf) der gewährten Unterstützung 

und die Rückforderung zu Unrecht geleisteter Zahlungen einschließlich Ver­

zinsung erfolgt gemäß Art. 97 VO (EG) Nr. 555/2008 in Verbindung mit 

I Leitlinie der Kommission ftir die Vennessung von Rebflächen im Zusammenhang mit den Verordnungen (EG) 
Nr. 1234/2007 und 555/2008 (EUR 23524) 

Seite 9 von 30 



Art. 73 VO (EG) Nr. 796/2004 und Art. 48 bis 49a des Bayerischen Verwal­

tungsverfahrensgesetz (BayVwVfG). 

6.14 Die Erhebung von Kosten richtet sich nach dem Kostengesetz. 

6.15 Die Vorgaben des Art. 103z der VO (EG) Nr. 1234/2007 bezüglich der Ein­

haltung anderweitiger Verpflichtungen (Grundanforderungen an die Be­

triebsführung, Erhaltung der Flächen in gutem landwirtschaftlichen und öko­

logischen Zustand), die auf den Art. 4 bis 6 mit Art. 23 und 24 der VO (EG) 

Nr. 78/2009 basieren, sind einzuhalten. Die Einhaltung dieser Verpflichtun­

gen muss für drei Kalenderjahre ab dem Kalenderjahr nach dem Jahr der 

Auszahlung der Prämie gewährleistet werden. Hierzu muss der Antragsteller 

Kalenderjahr nach der Auszahlung der Umstrukturierungsprämie erstmals 

und jeweils in den beiden folgenden Kalenderjahren einen Mehrfaehantrag 

stellen. Bei Verstößen (Handlungen und/oder Unterlassungen) gegen diese 

Verpfliehtungen, die der Antragsteller zu vertreten hat, wird je nach Schwe­

re, Umfang, Dauer und Häufigkeit des Verstoßes, der Zahlungsbetrag ge­

kürzt oder gestrichen oder muss vom Antragsteller ggf. erstattet werden. 

6.16 Daten zu den Förderempfängern sowie zum Förderumfang (Informationen) 

werden - soweit es sich bei den Empfängern um juristische Personen handelt 

- im Internet veröffentlicht. 

Darüber hinaus erfolgt eine Veröffentlichung auch dann, soweit es sich bei 

den Empfängern um Vereinigungen juristischer Personen ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit handelt. 

Die Veröffentlichung erfolgt auf Grundlage der Verpflichtung der Mitglied­

staaten nach der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21.06.2005 

über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABI. L 209 vom 

11.08.2005, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 

1437/2007 (ABI. L 322 vom 07.12.2007, S. 1), sowie der Verordnung (EG) 

Nr. 259/2008 der Kommission vom 18.03.2008, zuletzt geändert durch die 

Verordnung (EU) Nr. 410/2011 vom 27.04.2011 mit Durchführungsbestim-
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mungen zur Verordnung (EG) Nr. 129012005 des Rates hinsichtlich der Ver­

öffentlichung von Informationen über die Emptanger von Mitteln aus dem 

Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Euro­

päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 

(ELER) (ABI. L 76 vom 19.03.2008, S. 28 und ABI. L 108 vom 28.04.2011) 

sowie des Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetzes (AFIG) vom 

26.11.2008 (BGB!. I S. 2330) und der Agrar- und Fischereifonds- Informati­

onen -Verordnung (AFIVO) vom 10.12.2008 (eBAnz.2008, AT 147 VI). 

Informationen, die natürliche Personen betreffen, werden in Folge des Ur­

teils des EuGH vom 9.11.20 I 0 in den Reehtssachen C-92/2009 und 

C-93/2009 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 41012011 derzeit 

nicht veröffentlicht. 

Die Informationen werden auf einer besonderen - vom Bund und den Län­

dern gemeinsam betriebenen - Internetseite der Bundesanstalt für Landwirt­

schaft und Ernährung (BLE) unter der Internetadresse www.agrar-fisch~rei:: 

zahlungen.de von den für die Zahlungen zuständigen Stellen des Bundes und 

der Länder veröffentlicht. Ergänzend werden auf der Internetseite 

www.transparenz.bayern.de die je Maßnahme ausbezahlten Beträge sowie 

erläuternde Hinweise zu Ziel und Zweck der Förderprogramme veröffent­

licht. 

Die Empfänger von Fondsmitteln sind nach den Vorgaben von Art. 4 der 

Verordnung (EG) Nr. 259/2008 darüber zu informieren, dass ihre Daten zum 

Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union von 

Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der Europäischen 

Union und der Mitgliedstaaten verarbeitet werden können. 
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7. Verfahren 

- AntragsteIlung 

Förderanträge sind unter Verwendung der jeweils gültigen Antragsformu­

lare bei der L WG einzureichen. Die Anträge sind grundsätzlich bis zum 

20. Mai jeden Jahres vorzulegen. 

- Bewilligung 

Bewilligungsbehörde ist die LWG. Die LWG prüft die Anträge und ent­

scheidet im Rahmen der vom Staatsministerium zugewiesenen finanziel­

len Mittel. 

- Abwicklung 

Es ist in jedem Fall auszuschließen, dass bei der Bearbeitung der EinzeI­

anträge die nachfolgend aufgefuhrten Arbeitsschritte von ein und dersel­

ben Person erledigt werden: 

>- EDV-Dateneingabe und systematische Gegenkontrolle der eingegebe­

nen Daten, 

>- Verwaltungsmäßige Kontrolle, In-Augenscheinnahme der Fördervo­

raussetzungen und Vor-art-Kontrolle nach Abschluss, 

>- Verwaltungsmäßige Kontrolle und Bewilligung, sowie Beratung zur 

Maßnahme und Fördersachbearbeitung. 

- Auszahlung 

Die Auszahlung der Unterstützung erfolgt nach Abschluss der Kontrollen 

über die Zahlstelle des Staatsministeriums durch Überweisung auf das 

Konto des Antragstellers. 

8. Kontrolle und Überwachung 

- Vor Beginn der Maßnahmen 

Die L WG unterzieht alle Anträge einer verwaltungsmäßigen Prüfung. Im 

Falle der Maßnahmen, die eine Rodung voraussetzten, sind mindestens 

5 % dieser Fälle vor Beginn der Maßnahme vor Ort zu überprüfen. Falls 

bei mehr als 20 % der kontrollierten Fälle Abweichungen festgestellt wer­

den, ist die Kontrollquote nach Rücksprache mit dem Staatsministerium 

entsprechend zu erhöhen. 
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- Nach Abschluss der Maßnahmen 

Alle Vorhaben unterliegen nach Abschluss und vor der Auszahlung der 

Unterstützung einer Vor-Ort-Kontrolle. Im Falle des Aufbaus von Mauern 

im Zuge der Umstrukturierung von Terrassenanlagen wird die Mauer 

durch Aufmaßen und Fotografieren dokumentiert. 
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B. Stiitzungsmaßnahme gemäß Art. 103p der VO (EG) Nr. 123412007 

"Absatzförderung auf Drittlaudsmärkten" 

1. Zweck der Uuterstützung 

Durch die geplanten Maßnahmen sollen die Marktchancen in 

Drittlandsmärkten geprüft, Öffentlichkeitsarbeit für Wein geleistet und eine 

Steigerung des Absatzes von Wein auf Drittlandsmärkten realisiert werden. 

2. Antragsberechtigung 

Unterstützt werden Betriebe, Organisationen und Wirtschaftsbeteiligte, die 

Maßnahmen der Absatzförderung auf Drittlandsmärkten realisieren. 

3. Gegenstand der Unterstützung 

Gegenstand der Unterstützung sind Maßnahmen zur Förderung des Absatzes 

von bayerischen Weinen aufDrittlandsmärkten. Sie können nur folgendes 

umfassen: 

- Studien zur Verbesserung der Absatzmöglichkeiten auf 

Drittlandsmärkten, 

- Informationskampagnen, 

- Teilnahme an internationalen Veranstaltungen, Messen und Ausstellun-

gen, 

- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Absatzförderungs- und Werbe­

maßnahmen. 

4. Ausschluss von der Unterstützung 

Absatzförderungsmaßnahmen, die nicht mit den Maßnahmen übereinstim­

men, die im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 312008 bzw. (EG) 

Nr. 1698/2005 oder nationaler und regionaler Programme finanziert werden. 

Die Unterstützung nach Artikel103p dcr Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 

wird nicht fur Maßnahmen gewährt, die gemäß Artikel 20 Buchstabe c Zif­

fer iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 oder Artikel 2 Absatz 3 der Ver­

ordnung (EG) Nr. 3/2008 gefördert werden. 
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Antragsteller, die für eine spezifische Maßnahme in einem Drittland bereits 

eine Förderung im Rahmen der von der Bundesanstalt für Landwirtschaft 

und Ernährung (BLE) angebotenen Fördermaßnahme oder von anderer Seite 

erhalten, sind für diese spezifische Maßnahme unter Teil Bausgeschlossen. 

5. Art und Umfang der Unterstützung 

Die Unterstützung wird als Zuschuss (Projektförderung) im Wege der An­

teilfinanzierung gewährt. Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 5.000 € 

zuschuss fähige Ausgaben. Die Höhe der Unterstützung beträgt bis zu 50 % 

der zusehussfähigen Ausgaben aus finanziellen Mitteln der Europäischen 

Gemeinschaft, vorbehaltlich deren Verfügbarkeit. 

Zuschuss fähig sind durch Rechnungen Dritter nachgewiesene Ausgaben. Als 

Dritte gelten Personen und Unternehmen, die rechtlich selbständig sind und 

in keiner wirtschaftlichen und organisatorischen Verflechtung mit dem An­

tragsteller stehen. Etwa gewährte Rabatte oder Skonti sind vorweg in Abzug 

zu bringen. 

- Personalkosten 

Zuschussfähig sind Aufwandsentschädigungen für Personal bei Veranstal­

tungen und Messen im Ausland; ausgenommen sind Leistungen, die durch 

eigenes Personal des Antragstellers oder unentgeltlich von Dritten erb­

racht werden. 

Reisekosten 

Zuschussfähig sind AufWendungen für Reisen, ausgenommen Verptle­

gungskosten, für Personen, die im Auftrag des Antragstellers an Maß­

nahmen im Drittland teilnehmen, sie können im nachstehend aufgeführten 

Umfang unterstützt werden, sofern sie im eindeutigen Zusammenhang mit 

der entsprechenden Maßnahme stehen. Hierunter fallen auch Aufwendun­

gen, die im Zuge der Konzipierung oder Vorbereitung einer Maßnahme 

stehen. 

~ Flüge in Economy-Class bis zum Gesamtbetrag von 20.000 € pro Jahr. 

~ AufWendungen für Übernaehtungen bis zu 120 €/Übernaehtung pro 

Person bis zum Gesamtbetrag von 10.000 € pro Jahr. 

~ AufWendungen für notwendige Transfers. 

~ AufWendungen für Visa. 
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- Sonstige Aufwendungen/Sachkosten 

Zuschussfahig sind 

» Dienstleistungen Dritter zur Vorbereitung und Durchfuhrung der Maß­

nahmen im Ausland, 

» Aufwendungen fur Übersetzungen und Dolmetscher, 

» Aufwendungen fur Standmiete, Standbau und -gestaltung, Standneben-

kosten (z.B. Strom, Wasser, Reinigung, Standbewachung, Gebühren), 

» Transportkosten ftir Messegut und Broschüren, 

» Aufwendungen fur Veranstaltungstechnik im Ausland, 

» Aufwendungen fur Räumlichkeiten im Ausland, 

» Aufwendungen ftir Dekorationen, Fahnen, Wappen, Transparente und 

andere Werbematerialien einseh!. Transport, 

» Aufwendungen ftir das Catering (Speisen und Getränke) sowie fur aus­

geschenkten Wein im Umfang von 3 Euro je Flasche fur die Markter­

schließungsmaßnahme im Ausland, 

» Aufwendungen fur die Fachbesucherakquisition im Ausland, 

» Herstellung und Versand von Werbematerialien und Informationsmate­

rialien zur Öffentlichkeitsarbeit und 

- Informationsreisen nach Bayern 

Je Einzelmaßnahme sind zuschussfahig 

» Flugkosten bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000 €lPerson ftir höchs­

tens 10 Personen, 

» Übernachtungskosten bis zu 120 €/Übernachtung pro Person ftir höchs­

tens 7 Übernachtungen und 

» Aufwendungen ftir notwendige Transfers, ftir die Anmietung von 

Räumlichkeiten, fur Dolmetscher sowie ftir Dienstleistungen Dritter zur 

Vorbereitung und Durchfuhrung der Informationsreise bis zu einem 

Unterstützungshöchstbetrag von insgesamt 5.000 €. 

Für Maßnahmen der Absatzförderung in Drittländern können pro Jahr und 

Antragsteller höchstens 30.000.- Euro gewährt werden. Ausnahmen von der 

angefuhrten Deckelung sind durch das Bayerische Staatsministerium ftif Er­

nährung, Landwirtschaft und Forsten zu genehmigen. 
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Die Förderung ist auf drei gleichartige Maßnahmen und drei Maßnahmen im 

gleichen Drittlandsmarkt je Antragsteller begrenzt. 

Es gelten die Bestimmungen der ANBest-P. 

6. Sonstige Bestimmungen 

Daten zum Förderumfang werden gemäß Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 

und Verordmmg (EG) Nr. 25912008 im Internet veröffentlicht. 

FinanzicrungsaufWendungen (z.B. KreditbeschaffungsaufWendungen, Zinsen 

für Kredite, Abschreibungen), AufWendungen für Versicherungen, Eigen­

leistungen können nicht bezuschusst werden. 

Die Umsatzsteuer ist nicht Zuschussfähig, soweit ein Vorsteuerabzug nach 

§ 15 Umsatzsteuergesetz geltend gemacht werden kann. 

In Artikel 98 der Verordnung (EG) Nr. 555/2008 ist die Thematik einzel­

staatlicher Sanktionen geregelt. Es ist erforderlich, die Anwendung von 

Sanktionen vorzuschreiben, die wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sind, um einen angemessenen Schutz der finanziellen Interessen der Ge­

meinschaft zu gewährleisten. Für Kürzungen und Ausschlüsse wird sinnge­

mäß der Art. 31 der Verordnung (EG) Nr. 1975/2006 angewendet. 

Daten zu den Förderempfängern sowie zum Förderumfang (Informationen) 

werden - soweit es sich bei den Empfängern um juristische Personen handelt 

- im Internet veröffentlicht. 

Darüber hinaus erfolgt eine Veröffentlichung auch dann, soweit es sich bei 

den Empfängern um Vereinigungen juristischer Personen ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit handelt. 

Die Veröffentlichung erfolgt auf Grundlage der Verpflichtung der Mitglied­

staaten nach der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21.06.2005 

über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABI. L 209 vom 

11.08.2005, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
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1437/2007 (AB!. L 322 vom 07.12.2007, S. 1), sowie der Verordnung (EG) 

Nr. 25912008 der Kommission vom 18.03.2008, zuletzt geändert durch die 

Verordnung (EU) Nr. 410/2011 vom 27.04.2011 mit Durchflihrungsbestim­

mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Ver­

öffentlichung von Informationen über die Empfänger von Mitteln aus dem 

Europäischen Garantiefonds flir die Landwirtschaft (EGFL) und dem Euro­

päischen Landwirtschaftsfonds flir die Entwicklung des ländlichen Raumes 

(ELER) (AB!. L 76 vom 19.03.2008, S. 28 und ABI. L 108 vom 28.04.2011) 

sowie des Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetzes (AFIG) vom 

26.11.2008 (BGBI. I S. 2330) und der Agrar- und Fischereifonds- Informati­

onen ~Verordnung (AFIVO) vom 10.12.2008 (eBAnz.2008, AT 147 VI). 

Informationen, die natürliche Personen betreffen, werden in Folge des Ur­

teils des EuGH vom 9.11.2010 in den Rechtssachen C-92/2009 und C-

9312009 und der Durchflihrungsverordnung (EU) Nr. 41012011 derzeit nicht 

veröffentlicht. 

Die Informationen werden auf einer besonderen ~ vom Bund und den Län­

dern gemeinsam betriebenen ~ Internetseite der Bundesanstalt flir Landwirt­

schaft und Ernährung (BLE) unter der Internetadresse www.agrar-fischerei­

zahlungen.de von den flir die Zahlungen zuständigen Stellen des Bundes und 

der Länder veröffentlicht. Ergänzend werden auf der Internetseite 

vlrww.transparenz.bavern.de die je Maßnahme ausbezahlten Beträge sowie 

erläuternde Hinweise zu Ziel und Zweck der Förderprogramme veröffent­

licht. 

Die Empfänger von Fondsmitteln sind nach den Vorgabcn von Art. 4 der 

Verordnung (EG) Nr. 259/2008 darüber zu informieren, dass ihre Daten zum 

Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen der Europäischen Union von 

Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der Europäischen 

Union und der Mitgliedstaaten verarbeitet werden können. 
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7. Verfahren 

- AntragsteIlung 

Anträge sind jährlich unter Verwendung der jeweils gültigen Antragsfor­

mulare vollständig ausgeftillt bei der L WG einzureiehen. 

Die Antragstellung muss bis spätestens 31. August des jeweiligen Jahres 

erfolgen. 

Die Anträge enthalten 

l"- eine Beschreibung der Maßnahme und einer Finanzierungskonzeption, 

l"- die Darstellung der Ziele und Bewertung der Wirkung der vorgesehe-

nen Maßnahmen und 

l"- den Nachweis einer entsprechenden fachlichen Qualifikation des An­

tragstellers. 

- Prüfung und Auswahl der vorgeschlagenen Maßnahmen 

Die L WG prüft die eingereichten Maßnahmenvorschläge nach den Krite­

rien gemäß Art. 5 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 55512008: 

l"- Kohärenz der vorgeschlagenen Konzepte mit den festgelegten Zielen; 

l"- Qualität der vorgeschlagenen Maßnahmen; 

l"- zu erwartende Wirkung auf die Nachfrage nach den betreffenden Er-

zeugnissen, 

l"- Gewährleistung, dass die Durchführenden effizient arbeiten und über 

die erforderliche fachliche Kapazität verfügen und die Aufwendungen 

der geplanten Maßnahme den marktüblichen Preis nicht überschreiten. 

Nach Prüfung der Anträge wählt die L WG die wirtschaftlich günstigste/n 

Maßnahme/n aus. 

- Kohärenz der Maßnahmen des Bundes und der Bundesländer 

Um die Kohärenz der Maßnahmen des Bundes und der Bundesländer zu 

gewährleisten, stellt das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten das Benehmen mit der Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung her. Ist dies nicht möglich, werden die be­

treffenden Maßnahmen zurück gestellt. 

Nach § 3b Abs. 5 Weingesetz unterrichten sich bei Maßnahmen der Ab­

satzförderung von bayerischem Wein in Drittländern die Bundesanstalt 

für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) und die nach Landesrecht zu-
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ständigen Stellen gegenseitig über Anträge. Die Bundesanstalt und die 

Landesstellen berücksichtigen bei ihren Entscheidungen die jeweils mit­

geteilten Maßnahmen. 

Die L WG wird deshalb die eingegangenen Anträge und erlassenen Bewil­

ligungsbescheide zur Absatzfdrderung von Wein in auf Drittlandsmärkten 

der BLE zur Kenntnisnahme und zur Berücksichtigung zu übermitteln. 

Dem StMELF sind hiervon Kopien zu übermitteln. 

Über Maßnahmen, die die BLE zur Absatzförderung auf Drittlands­

märkten zulässt, wird das StMELF informiert. Das StMELF wird der 

LWG die entsprechenden Unterlagen der auf Bundesebene vorgesehenen 

Maßnahmen umgehend übermitteln. 

- Bewilligungsbehörde ist die L WG. 

- Berichte und Zahlungen 

Die Zahlungen erfolgen aufgrund eines schriftlichen Antrags. 

Dem Antrag auf Zahlung ist ein Abschlussbericht mit folgenden Unterla­

gen beizufügen: 

~ Übersicht über die Durchführung der Maßnahme und einer Bewertung 

der zum Berichtszeitpunkt feststellbaren Ergebnisse, 

~ Finanzübersicht mit den geplanten und getätigten Ausgaben, 

~ Kopien der Rechnungen und Belege über die getätigten Ausgaben. 

~ Entsprechende Fotos, Unterlagen, z.B. von dem Ausstellungsstand, 

bzw. Kopien des eingesetzten Werbematerials oder auch Kopien der 

geschalteten Anzeigen und Pressemeldungen usw., sind dem Bericht 

beizufügen. 

Der Antrag auf Zahlung muss mit dem Abschlussbericht für eine Auszah­

lung im laufenden Haushaltsjahr bis spätestens 31. August des jeweiligen 

Jahres bei der L WG eingereicht werden. 

Die Zahlung erfolgt nach Prüfung der o. g. Unterlagen. 

Die Unterstützung wird ohne Rechtspflicht im Rahmen der verfügbaren EU­

Mittel auf grund pflichtgemäßen Ermessens der Bewilligungsbehörde bewil­

ligt. 
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8. Kontrolle und Überwachung 

Die Verwaltungskontrolle umfasst die vorbenannte Antragsprütung mit Be­

willigungsbescheid (Bewilligung) sowie dic Prüfung dcr Verwendungs­

nachweise (Zahlungsanträge). 

Die Prüfung des Antrages und des Verwendungsnachweises kann durch den­

selben Bediensteten erfolgen; das erzielte Ergebnis ist jeweils durch einen 

weiteren Bediensteten zu überprüfen. Die Verwaltungskontrolle umfasst bei 

allen Fördervorhaben 

die Annahme und Prüfung des Antrages, 

- die Erstellung des Bewilligungsbescheids, 

- die Prüfung des Verwendungsnachweises, 

- die Festsetzung der auszuzahlenden Unterstützung und ggf. 

- die Inaugenscheinnahme vor Ort. 

Die einzelnen Prüftätigkeiten werden anhand der Prüf zeilen im Antrag vor­

genommen und schriftlich festgehalten. Das Ergebnis der Antragsprüfung 

wird anhand des zusammenfassenden Abschlussprüfvermerks zum Antrag 

dokumentiert. Falls erforderlich, sind für die Dokumentation zusätzliche 

(Prüf-)Vermerke zu fertigen. Dies gilt insbesondere bei Ermessensentschei­

dungen. 

Die Prüfung des Verwendungsnachweises umfasst insbesondere: 

- Die Realisierung der bewilligten Maßnahmen; 

- die Richtigkeit der in Rechnung gestellten Ausgaben und der beantragten 

F ördermittel; 

- die Zahlungen von Begünstigten anhand von Rechnungen und Zahlungs­

nachweisen; 

- die Einhaltung der sich aus dem Bewilligungsbescheid ergebenden Be­

dingungen und Auflagen; 

- den Ausschluss einer Doppelförderung bzw. einer Unterstützung über die 

zulässige Obergrenze hinaus. 
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Insbesondere ist bei der Prüfung auf die zweckentsprechende Verwendung 

aller bezahlten Rechnungen einzugehen. Auf die Berücksichtigung von 

Mehrwertsteuer und Skonti ist besonders zu achten. Seitens der Verwaltung 

vorgenommene Kürzungen sind zu dokumentieren. 

Die Prüfung des Verwendungsnachweises wird anhand der Prüfzeilen im 

Verwendungsnachweis vorgenommen und schriftlich festgehalten. Das Prüf­

ergebnis wird anhand des PrüfVermerks mit Handzeichen sowie Datum do­

kumentiert. Das Ergebnis der Prüfung des Verwendungsnachweises ist von 

einem weiteren Bediensteten der Bewilligungsbehörde zu überprüfen. 

Der Freistaat Bayern und die Europäische Kommission sowie der Europäi­

sche Rechnungshof sind berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Unterlagen 

(einschließlich der auf elektronischen Datenträgern erstellten oder empfan­

genen und gespeicherten Dokumente, die sich auf das Vorhaben beziehen, 

einschließlich der entsprechenden Metadaten) anzufordern sowie die Ver­

wendung der Zuwendung auch im Rahmen einer begleiteten und/oder ab­

schließenden Bewertungs- bzw. Erfolgskontrolle durch örtliche Erhebung zu 

prüfen oder durch Beanftragte bzw. Bevollmächtigte prüfen zu lassen. Der 

Antragsteller hat die erforderlichen Unterlagen bereitzustellen und die not­

wendigen Auskünfte zu erteilen. 

Soweit nach anderen Rechtsvorschriften keine längeren Aufbewahrungsfris­

ten bestehen, hat der Empfänger der Vergünstigung die für die Gewährung 

der Begünstigung erforderlichen Unterlagen für die Dauer von sechs] ahren 

nach Gewährung der Vergünstigung aufzubewahren. 
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C. Stiitzungsmaßnahme gemäß Art. 103u der VO (EG) NI'. 123412007 

"Investitionen" 

1. Zweck der Unterstützung 

Unterstützt werden materielle oder immaterielle Investitionen in Verarbei­

tungseinrichtungen, in Infrastrukturen von Weinbaubetrieben und in die 

Vermarktung von Wein, welche die Gesamtleistung des Betriebs verbessern. 

2. Antragsberechtigung 

2.1 Antragsberechtigt sind landwirtschaftliche Unternehmen mit Weinbau, Er­

zeugergemeinschaften, -zusammenschlüsse und weinerzeugende Unterneh­

men ohne eigene Traubenproduktion fur die Verarbeitung und loder Ver­

marktung von Weinerzeugnissen (weinbauliche Erzeugnisse gern. Anhang 

XI b der VO (EG) Nr. 1234/2007), mit Betriebssitz in Bayern. 

2.2 Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Gemeinschaft 

fur staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen 

in Schwierigkeiten sind von einer Förderung ausgeschlossen. 

2.3 Bei Auseinanderfallen von Investor und Betreiber (Betriebsaufspaltungen ) 

müssen nachfolgende Voraussetzungen erfullt sein: Zwischen Investor und 

Betreiber muss eine über die bloße Verpachtung hinausgehende personelle 

und wirtschaftliche Verflechtung bestehen (Mitantragsteller grundsätzlich 

Personenidentität von mehr als 50 %). Zwischen Investor und Betreiber ist 

zumindest fur die Dauer dcr Zweckbindung eine vertragliche Verpflichtung 

über dic Überlassung bzw. zweckbestimmte Nutzung der geförderten Wirt­

schaftgüter zu vereinbaren. Investor und Betreiber haften rur die zweckbe­

stimmte Nutzung der Maßnahme als gemeinsame Unterstützungsempfanger. 

Für die Rückzahlung der Unterstützung haften Investor und Betreiber ge­

samtschuldnerisch. Die geförderten Wirtschaftsgüter sind beim jeweiligen 

Investor in der Anlagenbuchhaltung zu aktivieren. 

Seite 23 von 30 



3. Gegenstand der Unterstützung 

Gegenstand der Unterstützung sind bauliche und technische Investitionen in 

Verarbeitungs- und Vermarktungseinrichtungen von Wein, die der Verbesse­

rung der Gesamtleistung des Betriebes dienen. Hierzu gehören: 

- Errichtung und Modemisierung von Bauten und baulichen Anlagen, 

- Neu- und Ausbau von Verarbeitungs- und/oder Vermarktungseinrichtun-

gen (einschließlich der technischen Einrichtungen und nicht mobiler Aus­

stattung), 

- Kauf neuer Maschinen und technischer Einrichtungen der Traubenverar­

beitung, Weinbereitung, Weinlagerung und Vermarktung einschließlich 

dazugehöriger Computersoftware, 

- Kosten flir die Betreuung nach 6.2 Tiret 6 bei Investitionen 

~ bis zu 250.000 €, max. 3.000 €, 

~ über 250.000 € und bis zu 500.000 €, max. 5.000 €, 

~ über 500.000 € max. 6.000 € und 

- allgemeine Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ausgaben nach 

Tiret I bis 3 etwa flir Architekten- und Ingenieurleistungen, Beratung bis 

maximal 12 % der Gesamtkosten. 

Werden durch die Investitionen zugleich Nicht-Anhang-I-Produkte mit ver­

marktet, sind die anteiligen Aufwendungen von der zuwendungsfahigen In­

vestitionssumme in Abzug zu bringen 

4. Ausschluss von der Unterstützung 

Von einer Unterstützung ausgeschlossen sind: 

- Erschließung von Grundstücken (Kostengruppen 220, 230 und 240 der 

DlN 276); 

- Erwerb von Grundstücken; 

- Außenanlagen, die nicht flir die Funktion der Maßnahme (bzw. zur Ab-

satzförderung) oder behördlicherseits erforderlich sind; 

- Wohnbauten einschließlich Zubehör; 

- Verwaltungsgebäude nnd -räume, Garagen und KFZ-Werkstatträume; 

- Bäuerliche gastronomische Einrichtungen; 

- Kraftfahrzeuge; 
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- gebrauchte Maschinen und Einrichtungen; 

laufende Betriebsausgaben, Ablösung von Verbindlichkeiten, Sollzinsen, 

Kreditbeschaffungskosten, Erbabfindungen und Kosten für Rechtsbera­

tungen; 

- Umsatzsteuer, Rabatte und Skonti; 

Eigenleistungen; 

Miete, Leasing, Mietkauf; 

Ersatzinvestitionen bauliche Sanierungsmaßnahmen ohne konkreten Zu­

sammenhang mit dem weinbaulichen Investitionskonzept; 

- Werbernaßnahmen, incl. Internetauftritte. 

5. Art und Umfang der Unterstützung 

Die Unterstützung wird im Wege der Anteilfinanzierung gewährt. Investitio­

nen von unter 10.000 € werden nicht unterstützt. Die Höhe der Unterstüt­

zung beträgt bis zu 30 % der unterstützungswürdigen Kosten. 

Die Unterstützung wird begrenzt auf ein zuwendungsfahiges Investitionsvo­

lumen von 1.000.000 € und einen Zuschussbetrag von 300.000 € je Zuwen­

dungsempfanger bzw. Mitglied eines Betriebszusammenschlusses und An­

trag. 

Bei Unternehmen, die die KMU-Kriterien im Sinne Titel I Artikel 2 Ab­

satz I des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG nicht erfüllen, aber weni­

ger als 750 Personen beschäftigen oder einen Jahresumsatz von weniger als 

200 Mio. Euro erzielen, wird die Höhe der Unterstützung auf 20 % der 

unterstützungswürdigen Kosten begrenzt. 

6. Sonstige Bestimmungen 

6.1 Rechtsanspruch 

Die Unterstützung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der von der EU­

Kommission bereitgestellten finanziellen Mittel. 

6.2 Bayerisches Haushaltsrecht 

Es gelten Art. 23 und 44 BayHO und die Verwaltungsvorschriften (VV) zu 

diesen Artikeln sowie die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun-
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gen zur Projektförderung (ANBest-P), soweit nicht in diesen Durchftih­

rungsbestimmungen etwas anderes bestimmt ist. 

Ergänzend bzw. abweichend gilt: 

- Die Ziffern 3.1 und 3.2 der ANBest-P werden nicht angewendet. 

- Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens ist auf der Basis der Bilanzen ein-

schließlich Gewinn- und Verlustrechnungen mit Erläuterungen (ggf. Prüf­

bericht) der letzten drei Jahre vor AntragsteIlung und durch eine schlüssi­

ge Darstellung seiner Wirkung auf das Unternehmen nachzuweisen. Bei 

Investitionen bis zu 100 .OOO€ ist der Nachweis über die "Einfachanalyse" 

ausreichend. Bei Investitionen über 100.000€ ist der Nachweis über das 

Betriebsplanungsprogramm"Ökonom" möglich. 

- Bei Maßnahmen nach Ziffer 3, erstes Tiret (Errichtung und Modernisie­

rung von Bauten und baulichen Anlagen), ist ab einer Investitionssumme 

von 100.000 € die Hinzuziehung eines Betreuers Pflicht. 

- Unterstützung wird nur gewährt, wenn mit der Maßnahme nicht vor der 

Bewilligung des Antrages oder vor der Zustimmung zum vorzeitigen Be­

ginn begonnen wurde. 

- Maßnahmen können sich in Bauabschnitte gliedern; die einzelnen Vorha­

ben sind innerhalb von drei Jahren ab Bewilligungsdatum durchzuführen. 

- Voraussetzung ftir den Mittelabrufist die Vorlage des Verwendungs­

nachweises gemäß den Anlagen des Bewilligungsbescheides über die 

LWG an die LfL. Die Vorlage von Teilverwendungsnachweisen ist als Si­

cherheit für einen Vorschuss im Sinne von Art. 19 der VO (EG) Nr. 

555/2008 möglich. 

Unterstützungsfähig sind die durch Rechnungen Dritter nachgewiesene 

Ausgaben. Die Rechnungen müssen die im Geschäftsverkehr üblichen 

Angaben enthalten. Als Dritte gelten natürliche Personen, Personengesell­

schaften, Personenvereinigungen und Unternehmen, die rechtlich selb­

ständig sind. Gewährte Rabatte oder Skonti sind vorweg in Abzug zu 

bringen. 

Der Antragsteller hat die Antragsunterlagen, insbesondere die entspre­

chenden Belege, ftir die Dauer der Zweckbindungsfrist aufzubewahren 

und ftir eine eventuelle Prüfung durch die Bayerische Landesanstalt ftir 

Seite 26 von 30 



Weinbau und Gartenbau (L WG), die Bayerische Landesanstalt für Land­

wirtschaft (LfL), das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Land­

wirtschaft und Forsten, den Bayerischen Obersten Rechnungshof oder Or­

gane der Europäischen Union bereitzuhalten. 

- Die Zweekbindungsfrist beträgt bei geförderten Bauten und baulichen An­

lagen 5 Jahre ab Fertigstellung, bei technischen Einrichtungen und Ma­

schinen 5 Jahre ab Lieferung. Werden die geförderten Investitionen inner­

halb der genannten Fristen nicht mehr dem Zuwendungszweck entspre­

chend verwendet, wird die Zuwendung anteilig zurückgefordert. 

6.3 Aufhebung des Zuwendungsbescheides, Rückforderung 

Die Aufhebung (Rücknahme oder Widerruf) der gewährten Unterstützung 

und die Rückforderung zu Unrecht geleisteter Zahlungen einschließlich Zin­

sen erfolgt gemäß Art. 97 VO (EG) NI. 555/2008 in Verbindung mit Art. 86 

Abs. 2, Art. 80 VO (EG) Nr. 1122/2009 und Art. 48,49 und 49a des Bayeri­

schen Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG). Die Erhebung von Kos­

ten richtet sich nach dem Kostengesetz. 

6.4 Sanktionen 

Übersteigt der im Verwendungsnachweis als förderfähig geltend gemachte 

Betrag den von der zuständigen Behörde ermittelten Auszahlungsbetrag um 

mehr als 3 %, so ermäßigt sich die Zuwendung zusätzlich nochmals um die 

festgestellte Differenz zwischen beantragten und ermittelten Auszahlungsbe­

trag. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Begünstigte nachweisen kann, dass er 

für die Angabe des nicht förderfähigen Betrags nicht verantwortlich ist. 

6.5 Information und Publizität 

Daten zu den Förderempfängern sowie zum Förderumfang (Informationen) 

werden - soweit es sich bei den Empfängern um juristische Personen handelt 

- im Internet veröffentlicht. 

Darüber hinaus erfolgt eine Veröffentlichung auch dann, soweit es sich bei 

den Empfängern um Vereinigungen juristischer Personen ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit handelt. 
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Die Veröffentlichung erfolgt auf Grundlage der Verpflichtung der Mitglied­

staaten nach der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21.06.2005 

über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABI. L 209 vom 

11.08.2005, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 

1437/2007 (ABI. L 322 vom 07.12.2007, S. I), sowie der Verordnung (EG) 

Nr. 259/2008 der Kommission vom 18.03.2008, zuletzt geändert durch die 

Verordnung (EU) Nr. 410/2011 vom 27.04.2011 mit Durchführungsbestim­

mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Ver­

öffentlichung von Informationen über die Empfanger von Mitteln aus dem 

Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Euro­

päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 

(ELER) (ABI. L 76 vom 19.03.2008, S. 28 und ABI. L 108 vom 28.04.2011) 

sowie des Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetzes (AFIG) vom 

26.11.2008 (BGBI. I S. 2330) und der Agrar- und Fischereifonds- Informati­

onen -Verordnung (AFIVO) vom 10.12.2008 (eBAnz.2008, AT 147 V I). 

Informationen, die natürliche Personen betreffen, werden in Folge des Ur­

teils des EuGH vom 9.11.20 I 0 in den Reehtssaehen C-92/2009 und C-

93/2009 und der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 410/2011 derzeit nicht 

veröffentlicht. 

Die Informationen werden auf einer besonderen - vom Bund und den Län­

dern gemeinsam betriebenen - Internetseite der Bundesanstalt für Landwirt­

schaft und Ernährung (BLE) unter der Internetadresse www.agrar-tlscherei­

zahlungen.de von den für die Zahlungen zuständigen Stellen des Bundes und 

der Länder veröffentlicht. Ergänzend werden auf der Internetseite 

www.transparenz.bayern.de die je Maßnahme ausbezahlten Beträge sowie 

erläuternde Hinweise zu Ziel und Zweck der Förderprogramme veröffent­

licht. 

Die Empfanger von Fondsmitteln sind nach den Vorgaben von Art. 4 der 

Verordnung (EG) Nr. 259/2008 darüber zu informieren, dass ihre Daten zum 

Zweck des Schutzes der tlnanziellen Interessen der Europäischen Union von 
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Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der Europäischen 

Union und der Mitgliedstaaten verarbeitet werden können. 

7. Verfahren 

- AntragsteIlung 

Unterstützungsanträge sind unter Verwendung der jeweils gültigen An­

tragsformulare bei der L WO einzureichen. 

Die L WO leitet nach einer Vorprüfung die Unterlagen an die LfL weiter. 

- Bewilligung 

Bewilligungsbehörde ist die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 

(LfL). Sie bewilligt die Anträge und entscheidet im Rahmen der vom 

Staatsministerium zugewiesenen finanziellen Mittel. 

- Auszahlung 

Die Auszahlung der Unterstützung an den Begünstigten erfolgt nach der 

Verwaltungskontrolle der Verwendungsnachweise sowie nach Abschluss 

der Vor-Ort-Kontrolle über die Zahlstelle des Staatsministeriums durch 

Überweisung auf das Konto des Antragstellers. 

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Durchführungsbestimmungen treten mit Wirkung vom 05.05.2011 in 

Kraft und gelten unter Berücksichtigung der in der EO-Verordnung vorgese­

henen Laufzeit der Programmplanung bis zum 31.12.2014. Sie findet auf alle 

noch nicht abgeschlossenen Verfahren Anwendung. 
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Die LMS, die auf Grundlage der bislang geltenden Durchführungsbestim­

mungen verfasst worden sind, treten mit Inkrafttreten dieser Durehftihrungs­

bestimmungen außer Kraft. 

München, den .05.2011 

! /( , A./l/w/IL~-
J",m No=oyoc 
Ministerialdirektor 
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